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Verfügung 
vom 6. Februar 2024/Pu Nr. 100962 

Verkehrsanordnung  Tempo-30-Zone 

Auf Antrag des Gemeinderates Egg vom 16 Januar 2024 sowie in Anwendung von Art. 3 des Bun-
desgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 (SVG) und der kantonalen Signa-
lisationsverordnung vom 21. November 2001, 

unter dem Hinweis, dass die vorliegend anzuordnende Signalisation und Markierung erst nach Ein-
tritt der Rechtskraft dieser Verfügung angebracht werden darf, 

mit dem Ersuchen, dass die Gemeinde der Kantonspolizei Zürich, Verkehrstechnische Abteilung, 
Postfach, 8010 Zürich, eine mit Publikationsdatum versehene Kopie der Veröffentlichung dieser 
Verfügung (Ziffern I und VIII) zustellt und ihr das Datum des Anbringens der Signalisation mitteilt, 

 

v e r f ü g t  d i e  K a n t o n s p o l i z e i :  

 

I Egg, Zone Bützi. 
Auf folgenden Strassen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge auf 30 km/h 
festgelegt und als Zone signalisiert: 

• Neue Meilenerstrasse 

• Püntstrasse 

• Bützistrasse 

• Gartenstrasse 

• Rütistrasse 

• Pfannenstielstrasse, ab Forchstrasse bis Einmündung Brunnenwiesestrasse 

• Im Oberdorf 

• Flurstrasse, ab Pfannenstielstrasse bis Nr. 28 

• Bolgerweg 

• Weidstrasse, ab Flurstrasse bis Brunnenwiesestrasse 
 

II An folgenden Orten sind Zonensignalisationen anzubringen: 
Signale Nr. 2.59.1 (Nr. 2.30, Beginn der Zone mit Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h) 
bzw. Signale 2.59.2 (2.53, Ende der Zone mit Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h).  
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Standorte/Torgestaltung gemäss den mit dem Antrag bzw. früher eingereichten Unterlagen, 
den Besprechungen mit Vertretern der Gemeinde Egg sowie dem Massnahmenplan vom 29. 
November 2023. 

Ausführung: Normalformat, stark retroreflektierend. 
 

III Auf dem genannten Strassenabschnitt ist an folgendem Ort eine Bodenmarkierung "ZONE 30" 
anzubringen: Auf der Höhe der Zonensignalisation, gemäss VSS-Norm und Besprechung vor 
Ort.  

 

IV Der genaue Standort und die Gestaltung der Signaltafeln und Markierungen richten sich nach 
dem Gutachten bzw. dem Massnahmenplan der Tempo-30-Zone "Bützi". 

 

V In Verbindung mit dieser Verkehrsanordnung sind keine unterstützenden baulichen Massnah-
men nötig. Der Massnahmenplan (Signalisation und Markierungen) ist während der Dauer der 
Rechtsmittelfrist dieser Verfügung öffentlich aufzulegen. 

 

VI Das Dispositiv dieser Verfügung ist durch die Gemeinde in ihrem amtlichen Publikationsorgan 
zu veröffentlichen. Zuwiderhandlungen gegen die rechtsgültig signalisierte Verkehrsanordnung 
haben ein Strafverfahren wegen Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 27 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 90 SVG zur Folge. 

 

VII Die Signalisation der Verkehrsanordnung ist Sache der Kommunalbehörde und darf frühestens 
40 Tage nach der Veröffentlichung vorgenommen werden, wenn die Anordnung rechtsgültig 
geworden ist.  

 

VIII Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, bei der Si-
cherheitsdirektion des Kantons Zürich, Rekursabteilung, Postfach, 8090 Zürich, Rekurs einge-
reicht werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die 
angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweis-
mittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 
Das Rekursverfahren ist kostenpflichtig; die Kosten hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

IX Schriftliche Mitteilung an: 
- Gemeinde Egg 

 

Kantonspolizei Zürich 
Chef Verkehrspolizei-Spezialabteilung 
 
 
 
iV Thomas Sandmann, DC Verkehrsanordnungen 
Martin Kübler 
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